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BEITRÄGE UND GEBÜHREN 
Es besteht die Möglichkeit einer passiven oder einer aktiven Mitgliedschaft. Es kann sowohl eine 
Einzelmitgliedschaft oder eine Familienmitgliedschaft beantragt werden. Bei der Familienmitgliedschaft sind 
der Partner und alle Kinder bis 18 Jahre mit eingeschlossen. Die aktiven Fischer haben zusätzlich eine einmalige 
Aufnahmegebühr zu leisten. Dieser Betrag wird bei einem evtl. Austritt aus dem Verein nicht zurückerstattet. 
Über die Aufnahme entscheidet die erweiterte Vorstandschaft. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung. 
 

Vereinsmitgliedschaft (passiv) 
Einzelmitgliedschaft  Jahresbeitrag      15,00 €  

Familienmitgliedschaft incl. aller Kinder bis 18 Jahre Jahresbeitrag      25,00 €  

Mitgliedsbeitrag FVOpf (auf Wunsch)  Jahresbeitrag      15,00 €  

    
Vereinsmitgliedschaft (aktiv) 
Einzelmitgliedschaft  Jahresbeitrag      15,00 €  

Familienmitgliedschaft incl. aller Kinder bis 18 Jahre Jahresbeitrag      25,00 €  

Mitgliedsbeitrag FVOpf (verpflichtend)  Jahresbeitrag      15,00 €  

Jahres-Erlaubnisschein ab 16 Jahre möglich jährlich   125,00 €  

Aufnahmegebühr  Einmalzahlung   190,00 €  
 
Fischerjugend 
Einzelmitgliedschaft  Jahresbeitrag      15,00 €  

Mitgliedsbeitrag FVOpf (verpflichtend)  Jahresbeitrag (ermäßigt)      10,00 €  

Jugend-Erlaubnisschein  jährlich      30,00 €  
 
Sonderbeiträge 
Hegefischen  jährlich (01.Mai)        5,00 €  

    
Tages-Erlaubnisscheine (1,2) 

 Erwachsene       15,00 €  

 Jugendliche       15,00 €  

 

(1) An jedes Vereinsmitglied können pro Tag maximal 2 und bis 31.08. d.J. maximal 5 Erlaubnisscheine 
ausgegeben werden. Danach können vorhandene Restkarten ohne Limitierung erworben werden. 

(2) Gäste nur in Begleitung eines aktiven oder passiven Vereinsmitglieds. Jugendfischer nur mit einer 
Handangel. 

Die Mitgliedsbeiträge für Verein und Verband werden per Lastschriftverfahren eingezogen. Sonderbeiträge, 
Jahreskarten und Einmalzahlungen werden an der Jahreshauptversammlung bzw. an den bekanntgegebenen 
Folgeterminen fällig. Tages-Erlaubnisscheine sind an der Ausgabestelle zu bezahlen. 

 

  


